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Kommunalwahlen am 2. März 2008

Gemeinde Grafrath
Dr. Hartwig Hagenguth

1. Bürgermeister

Gemeinde Schöngeising
Marianne Hofmuth
1. Bürgermeisterin

Gemeinde Kottgeisering
Josef Drexler

1. Bürgermeister

Wahlrecht – Bürgerpflicht

Am Sonntag, 2. März 2008, finden in Bayern wie-
der die allgemeinen Kommunalwahlen statt. In
den Gemeinden Grafrath, Kottgeisering und
Schöngeising sind die Ersten Bürgermeister und
die Gemeinderatsmitglieder zu wählen. Für die
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger be-

deutet dies, dass am Wahltag vier verschiedene
Wahlen durchgeführt werden und daher vier ver-
schiedene Stimmzettel zu kennzeichnen sind.
Gleichzeitig werden auf Landkreisebene auch
der/die Landrat/Landrätin und die Mitglieder des
Kreistages gewählt. 

Diesem Mitteilungsblatt ist ein einseitiger Frage-
bogen zur Kinderbetreuung eingelegt.
Bitte unterstützen Sie uns bei der Planung von
Kinderbetreuungsplätzen, indem Sie uns den
ausgefüllten Fragebogen zurücksenden oder

faxen. 
Nutzen Sie diese Chance, Ihren Betreuungsbedarf
in unsere Planung einzubringen. Nur so können
wir künftig genügend Betreuungsplätze auch für
Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung stellen. 

Unter diesem Schlagwort wollen wir die wahlbe-
rechtigten Bürgerinnen und Bürger unserer Ge-
meinden aufrufen, von ihrem Wahlrecht Ge-
brauch zu machen und sich am Wahltag entweder
durch persönliche Stimmabgabe im jeweiligen
Wahllokal oder durch Briefwahl zu beteiligen. 

In unserem freiheitlich demokratischen Rechts-
staat entscheiden Sie, wer in den nächsten sechs
Jahren als 1. Bürgermeister an der Spitze der Ge-
meinde stehen soll und wie sich der Personenkreis

zusammensetzt, der im Gemeinderat aktiv an der
politischen Willensbildung beteiligt sein soll.

Auch wenn die Bürger in Einzelfällen durch Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid direkt Ent-
scheidungen herbeiführen können, bleibt die
Kommunalwahl das wichtigste Mitbestimmungs-
recht der Bürgerinnen und Bürger. 

Wir rufen Sie daher auf, dieses Recht in Anspruch
zu nehmen und sich mit Ihrer Stimmabgabe an
diesen Wahlen zu beteiligen. 

Wichtige Information
für ALLE Eltern von Kindern unter 3 Jahren und alle werdenden Eltern

in Grafrath, Schöngeising und Kottgeisering


